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Meinen Eltern 





Vorwort 

Die vorliegende Schrift hat unter dem Arbeitstitel Ordnungsstruktur 
der französischen Bankwirtschaft unter dem Aspekt des Wettbewerbs-
rechts der rechtswissenschaftliehen Fakultät der Universität Tübingen 
im Somm~rsemester 1978 als Dissertation vorgelegen. Sie wurde von 
Herrn Prof. Dr. Möschel betreut, dem ich an dieser Stelle für seinen 
freundlichen Rat und Unterstützung danken möchte. Mein Dank gilt 
auch dem Korreferenten, Herrn Prof. Dr. Dr. Hopt für seine kritischen 
Anmerkungen und dem Inhaber des Verlages Duncker & Humblot, 
Herrn Ministerialrat a. D. Prof. Dr. Broermann für die Aufnahme der 
Schrift in sein Verlagsprogramm. 

Ein von der Studienstiftung des deutschen Volkes finanzierter Auf-
enthalt in Paris ist mir bei der Durchführung der Arbeit zugute gekom-
men. Dies betraf insbesondere die Einarbeitung in das verstreute fran-
zösische Bankenrecht und das Kennenlernen der davon durchaus unter-
schiedlichen Handhabungspraxis. Für bereitwillig gewährte Auskünfte 
habe ich hierbei zu danken: der Banque Nationale de Paris, dem Credit 
Agricole, dem Credit Industrie! et Commercial, dem Credit Lyonnais, 
dem Credit du Nordet Union Parisienne, der Societe Marseillaise, dem 
Verband der französischenFinanzierungsinstitute, der Banque deFrance 
und dem europäischen Bankenverband, weiterhin für Anregungen und 
Gespräche insbesondere M. de Bermond de Vaulx von der Banque 
Franco-Allemande, M. Lhomme vom französischen Bankenverband und 
M. Cau von der Direction Generale de la Concurrence et des Prix im 
französischen Wirtschaftsministerium. 

Die Arbeit ist meinen Eltern gewidmet als geringes Zeichen der An-
erkennung für die zahlreichen Mühen und Opfer, unter denen sie mei-
nen Ausbildungsgang unterstützt haben. 

Seeheim, im November 1978 

Christian Brecht 
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Einleitung 

Während in der Bundesrepublik Deutschland die wettbewerbsrecht-
liche Stellung der Banken im§ 102 GWB gesetzlich gere·gelt ist, die Fra-
ge nach der Berechtigung dieser Bereichsausnahmevorschrift aber trotz 
halbherziger Reformvorschläge bestehen bleibt1 , ist die kartellrechtliche 
Lage der französischen Banken weitgehend unbekannt. Selbst in der 
bankrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Literatur Frankreichs fin-
den sich dazu nur spärliche Hinweise. 

Diese Lücke will die vorliegende Arbeit ausfüllen. 

Neben dem Bezug zum umstrittenen§ 102 GWB, für dessen Diskus-
sion der tatsächliche und legislative Erfahrungshintergrund Frankreichs 
erschlossen wird, ist dies auch im Hinblick auf das europäische Recht 
von Bedeutung. Denn an den Zielvorstellungen des EWG-Vertrages und 
den daran anknüpfenden Harmonisierungsbestrebungen im Banken-
rech~ kann man messen, ob und inwieweit die Ordnungsstruktur der 
französischen Bankwirtschaft und ihre wettbewerbsrechtliche Stellung 
-im Unterschied etwa zum deutschen Kreditgewerbe- diesen Vorstel-
lungen entsprechen. Hierbei gelten bereits de lege lata einzelne Rege-
lungendes EWG-Vertrages, die nicht zur Disposition des französischen 
Gesetzgebers stehen (Artikel 85, 86 und insbesondere 90 EWGV). 

Im ersten Teil der Arbeit werden nach einem Überblick über die 
französische Bankwirtschaft staatliche und private Wettbewerbsbe-
schränkungen dargestellt. Staatlich bedingte Wettbewerbsbeschränkun-
gen beruhen zum einen auf Bankgesetzen und Vorschriften der Bank-
aufsicht, die Berufszutritt und Berufsausübung regeln, zum andem auf 
einem breiten Spektrum währungs-und kreditpolitischer Maßnahmen, 
die beispielsweise das Zinsniveau, die Bankenliquidität und die Kredit-
gewährung bestimmen und dadurch die Angebotspolitik der Banken in 
starkem Maße reglementieren. 

1 Vgl. Möschel: Kreditwirtschaft und Bereichsausnahme nach § 102 GWB, 
in: Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, 1975, S. 347 
bis 361 (insbes. 360 f.), und den Regierungsentwurf eines 4. Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 26. 5.1978, 
in: Bundesratsdrucksache 231/78, S. 9 f., 31 ff. 

2 Siehe 1. Richtlinie des Rates vom 12. 12. 1977 zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Aufnahme und Ausübung der 
Tätigkeit der Kreditinstitute, in: Abl. L 322/30 vom 17.12.1977. 
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Entwicklungslinien und Veränderungen in der französischen Bank-
wirtschaft - insbesondere aufgrund der Reformen von 1966/67 - wer-
den in diesem Teil der Arbeit gleichzeitig aufgezeigt. 

Im zweiten Teil der Arbeit werden nach einer Einführung in das 
französische Wettbewerbsrecht dessen AnwenduniD>möglichkeiten auf 
d~e vorgefundenen staatlichen und privaten Wettbewerbsbeschränkun-
gen diskutiert. Hierbei stellen sich vor allem folgende Fragen: Ist das 
französische Wettbewerbsrecht angesichts der zahlreichen staatlichen 
Marktregelungen in diesem Wirtschaftszweig überhaupt anwendbar? 
Wie verhält es sich zu privaten Kartellierungen, die mit Billigung staat-
licher Stellen getroffen werden? 

Das Ergebnis soll mit der Regelung des § 102 GWB verglichen werden. 
Besonderheiten des französischen Wirtschaftsrechts, die instrumentelle 
Ausrichtung sowohl des Wettbewerbsrechts als auch de'r Bankwirtschaft 
an allgemeinen wirtschaftspolitischen Zielsetzungen werden dabei deut-
lich. 

Die Anwendung des europäischen Wettbewerbsrechts auf Wettbe-
werbsbeschränkungen in der französischen Bankwirtschaft bildet den 
dritten Teil der Arbeit. Artikel 90 Absatz I EWG-Vertrag stellt insbe-
sondere die staatlich bedingten Wettbewerbsbeschränkungen und Markt-
regelungen in Frage. Ob diese und auch private Karteliierungen ge-
rechtfertigt werden können, ist ein bei Artikel 90 Absatz II EWG-Ver-
trag zu diskutierendes Problem. 



Erster Teil 

Wettbewerbsbeschränkungen in der französischen Bankwirtschaft 

I. Vberblick über die französische Bankwirtschaft 

In der französischen Bankwirtschaft, die durch eine Vielzahl von 
Instituten mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen und Statuten ge-
kennzeichnet ist, unterscheidet man in der Regel den erwerbswirtschaft-
lich orientierten "wettbewerblichen" Sektor, zu dem die eingeschriebe-
nen Banken und Finanzierungsinstitute gehören, von einem öffentlichen 
und halböffentlichen Sektor. Dieser wird meist nochmals aufgeteilt in 
einen Bereich von Instituten mit gesetzlichem Spezialstatut- in etwa 
dem deutschen Genossenschaftsbankensektor vergleichbar - und in 
einen Bereich öffentlicher und halböffentlicher lnstitute1 • 

Alle Institute unterstehen, wenn auch in abgestufter Weise, denselben 
Aufsichtsbehörden: dem Wirtschafts- und Finanzministerium, dem Na-
tionalen Kreditrat und der Bankenkontrollkommission. Faktisch obliegt 
die Kredit-, Geld- und Bankenkontrolle der Regierung, die hierbei vom 
Nationalen Kreditrat beraten wird, während die Bank von Frankreich 
als Ausführungsorgan fungiert;!. 

1. Die eingeschriebenen Banken 

a) Die Legaldefinition von Bank 

Den Kern der französischen Bankwirtschaft, das Bankensystem im 
engeren Sinne, bilden die in einer Liste des nationalen Kreditrates ein-

1 Zu den Schwierigkeiten einer eindeutigen Klassifizierung der französi-
schen Bankinstitute siehe Branger: Traite d'economie bancaire, Bd. I, S. 75, 
und GaluZa I de Blacas: Le secteur bancaire aujourd' hui et demain, in: Eco-
nomie et Finances Agricoles, Okt. 1975, S. 1-18 (1 ff.). Petit-Dutaillis qualifi-
ziert die französische Bankwirtschaft mangels Homogenität als eine "Kon-
stellation" und nicht als "System", siehe Petit-Dutaillis (II): Le systeme ban-
caire francais, in: Les Cahiers Francais, Jan.IFebr. 1975, S. 25-30 (25 f.). Einen 
guten Überblick über die französische Bankwirtschaft bieten auf deutsch 
Bertrand d'Illiers I Gerhard Morgenroth: Das Bankwesen in Frankreich, in: 
Das Bankwesen im größeren Europa, hrsg. von Regul I Wolf, Baden-Baden 
1974, s. 250 ff. 

2 Gavalda I Staufflet (I): Droit bancaire et boursier, Rdnr. 30.61.9. Siehe 
auch Bardout: Le secteur bancaire fran~ais, Bd. II, S. 4; Branger Bd. I, S. 80 ff. 


